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L A N D E S F E U E R W E H R V E R B A N D
N I E D E R S A C H S E N  e . V .  

- Spitzenverband der Feuerwehren in Niedersachsen - 

 

 
 
 

2009/19 - LFV-Bekanntmachung 
 

11. Februar 2009 

Verteiler: 

- Vorsitzende der LFV-Mitgliedsverbände 
- RBM / KBM, die nicht Vors. eines LFV-Mitgliedsverbandes sind 
- Landesgruppen BF/WF 
- Landesfeuerwehrarzt 

 

nachrichtlich: 

- LFV-Vorstand 
- LR / Bezirkspressewarte 
                                 
                               
 
 
Landesausschuss „Rettungsdienst“ nach § 13 NRettDG; 
Ärztliche Leiterin / Ärztlicher Leiter Rettungsdienst          
                
 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
anliegend übersenden wir Ihnen die am 28.01.2009 im Niedersächsischen Ministerialblatt        
(Nds. MBl.) Nr. 4/2009 auf Seite 73 ff. veröffentlichte Bekanntmachung des Nds. Ministeriums für 
Inneres, Sport und Integration vom 12.01.2009 bezüglich der vom Landesausschuss „Rettungs-
dienst“ beschlossenen Empfehlungen zur Ärztlichen Leiterin / zum Ärztlichen Leiter Rettungsdienst 
zur Kenntnisnahme und ggf. Weiterleitung an interessierte Kameradinnen und Kameraden.  
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Maik Buchheister 
(LFV-Referent) 
 
 
 
 
 
Anlage 
 

® 



LANDE SFEUERWEHRVERBAND

- Spitzenverband der Feuerwehren

NIEDERSACHSEN e.  V .

in  N iedersachsen -

Anlage
zur LFV-Bekanntmach ung
Nr. 2009/19

Landesausschuss ,,Rettungsdienst" nach S 13 NRettDG;
Arztliche Leiterin/Arztlicher Leiter Rettungsdienst

Bek. d. MI v. 12. 1. 2009
- 827.22.1-4757 6-70-1.3/0 -

Gemäß S 8 der Geschäftsordnung des Landesausschusses
Rettungsdienst werden die vom Landesausschuss beschlosse-
nen Empfehlungen zur Arztlichen Leiterin/zum Arztlichen
Leiter Rettungsdienst bekannt gemacht (Arrlage).

- Nds. MBl. Nr. 4l2OOg 5.73

Anlage

Der r{.rztliche Leiter,lDie Arztliche Leiterin Rettungsdienst (?ILRD)
in Niedersachsen

Vorbemerkung
NIit  der am 2. 70. 2oO7 in Kraft getretenen Neufassung

des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes wurde im $ 10
Abs. 3 die gesetzliche Grundläse ftu d=ie landesweite Einfuh-
rung eines/i Arztlichen Leiters,4leiterin Rettungsdienst (AI-RD)
geschaffen, deridie in medizirrischen Fragen sowie in Angele-
lenheiten des Qualitätsmanagements den Rettungsdienst ei-
äes kommunaleriTräeers außeihalb des Eiruatzes leit-et. Mehrere
kommunale Träger können eine/n gemeinsame/n alru be-
stelien.

Der Landesausschuss Rettungsdienst hat in Abstimmung
rnit dem Niedersächsischen Ministerium ftiLr Inneres, Spor-t
und Integration nach eingehender Beratung diese Empfehlung
fi.h den/die ALRD entwickelt.

2.1 Einsaizplaaung und
Mitwirkung

-bervdltigung

- bei rettungsdienstlichen Bedarfsanalysen,
- bei der Koordination der Aktivitäten der Leistunsserbrin-

ger im Rettungsdienst,
- bei der Konzeption der Fahrzeugstrategie in der Rettungs-

leitsiel le,
- bei medizinisch+aktischen Konzepten fur die Bewältigung

besonderer Schadenslagen.
Festlegung
- der medizirischen Behardlunssrichtlinien fur das nicht-

ärztjiche Personal im Rettungsdienst,
- der medizinisch-organisatorischen Versorgungsrichtliden

für arztbesetzte Rettungsmittei,
- der medizinischen Ausrüstung und Ausstattung im Ret-

tunesdienst nach dem Stand där Technik im Ratrmen des
lVirischa-ftlichkeitsgebotes gemäß $ 12 SGB V,

- von Strategien flir die. Bearbeitung medizinischer Hiife-
ersuchen durch die Rettungsleitsielle [2. B. Notarztindika-
tionskatalog, standardisierte NohufabfrageJ.

2.2 Qualitätssicherung
Festlegung
- der Dokumentationsinstrumente zur Erfassuns relevanter

rettungsdienstlicher Daten gemäß den Empfelilungen des
Landesausschusses Rettungsdienst,

- der lvlethodenausrvahl fr-ir die Analyse der medizinischen
Daten,

- der medizinischen Ber,r'ertuns der Datenanalvse und des
Berichtswesens.

Mitwirkung
- bei der Plaaentwickluns für notlvendlge Korrekturmaß-

nahmen.
- bei der Identifikation der zu untersuchenden Systemkom-

ponenten,
- bei der Beurteilung der lVirksamkeit durchgefuhrter Kor-

rekturmaßnahmen.
in fachspezifi schen Gremien.
bei Projekten zur Evaluierung der Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität.

2.3 Aus-/Fortbildung
Richtlinienkompetenz fur die notfallmedizinischen Aus- und
Fortbildungsinhalte fur das nichtiüztliche Personal im Ret-
tungsdienst und in der Rettungsleitstelle.
2.4 fil,giene
- Uberwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften,
- Mitwirkung bei der Ausr,r,'ahl geeigneter medizinischer

Schutzbekleidung,
- Mitwirkung bei der Anwendung von Einsatztauglichkeits-

KIITEIIEN.

3. Dienstaufsicht und fachliche Rahmenbedingungen
3.1 Der AIRD r,r.ird vom Träger bestellt. Besteht fur den
ALRD ein weiteres Arbeitf- odei Dienstverhältnis, erfolgt die
Tätigkeit de.s AIRD-.im Einvernehmen und in Abstimäung
mit dem weiteren Arbeitgeber oder Dienstherrn.
3.2 Die Dienstaufsicht Liber den AIRD obliegt dem Träger.
3.3 Für die Durchfuhrung der medizinischen Aufgaben
nach dem NRettDG erhalt d-er ÄIRD von seinem Trägär die
notwendige Kompetenz.
3.4 Fachlich hat sich der ALRD an den aktueilen notfall-
medizinischen Leitlinien und Empfehlungen zu orientieren.
Im übrigen unterliegt er der Arztliöhet Se;;fioidrrrne.

4. Finanzierung
Die Dienststellung und das Tätigkeitsprofil des AIRD ent-

sprechen_ dem eines Leitenden Oberarzt-es. Die Finanzierung
wird in Nummer 4"2 der Kostenrichttinie geregelt.

Durchführun gsbestimmungen
1. Qualifikation

In Anlehnung ar die Empfehlung der Buldesdrztekammer
sol l  die Quaii f ikat ion umfassen:
1.1 eine abgeschlossene Weiterbildung in einem Gebiet mit

Bezug zur Notfall- und Intensir.rneäizin.
1.2 die Zu.salzbezeichnung ,,Notfallmedizin" oder erne von

der zuständigen. Arztekämmer als vergleichbar anerkann-
te Qualifikati=on,

1.3 die Qualifikation als ,,Leitender Notarzt" entsprechend
der Empfehlung der Bundesärztekammer,

-1.4 eine langiährige und anhaltende Tätiekeit in der Notfali-
medizin-und ?atientenversorgung; aizustreben ist eine
intensir.'rnedizi n ische Einbindüngl

1.5 Detailkemtnisse der Inlrastruktur des Rettungsdienstes
und des Gesundheitswesens,

1.6 Teilnahme an einer speziellen Fortbi.ldune zum ,,lirztlichen
Leiter Rettungsdienst ' '  entsprechend der"Empfehlung der
Bundesdrztekämmer; diese soll ffundsäiz[öh inneihalb
von spätestens sechs lvlonaten nach Dienstantritt beim
Träger des Rettungsdienstes (Träger) erfolgen,

1.7 Kenntnisse in der Systemanalyse, Konzeptentwicklung
u nd Problemlösun g i frr Retiungödiens[,

1.8 kontinuierliche Fortbildung in den Fachfragen des Tätig-
keitsgebietes.

2. Aufgaben
Der ALRD leitet das medizinische Qualitätsmanagemenr

des-Reitungsdienstes und ist fur die Aus- und Fortbildüng des
nichtarztliöhen Personals des Rettunssdienstes in seinem
Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Er lest die hierzu er-
forderliclien Gruldsätze fest und wirkt dar"an mit, dass im
Rettungsdienst die notwendigen Strukturen gesichert werden
und die Prozessabläufe konstant sach-, zeitl und bedarfsee-
recht sowie wirtschaftlich erfolsen. Deshalb nimmt der ALRD
folgende Aufgaben wahr:
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